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Dr. Juliane Bogner-Strauß 

Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend 

Herrn  

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: BKA-353.130/0016-IV/10/2019  

Wien, am 26. April 2019 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Greiner, Kolleginnen und Kollegen haben am 

27. Februar 2019 unter der Nr. 2995/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Kürzung der Förderungen für NGO’s und Vereine“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

• Welche Vereine bekamen im Jahr 2018 Förderungen in welcher Höhe zugesprochen? 

a. Bitte um Angabe der Gesamtfördersumme in Mio. Euro und um eine detaillierte 

Auflistung mit Vereinsnamen, Förderungshöhe und Förderzweck in Euro. 

• Welche NGO's bekamen im Jahr 2018 Förderungen in welcher Höhe zugesprochen? 

a. Bitte um Angabe der Gesamtfördersumme in Mio. Euro und um eine detaillierte 

Auflistung mit Namen der NGO, Förderungshöhe und Förderzweck. 

Zu den Fragen 1 und 2 betreffend Förderungen von Vereinen und NGOs verweise ich auf 

meine Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 2377/J vom 3. Dezember 2018. 
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Zu den Fragen 3 und 4: 

• Welche der vorgenannten Förderbeträge werden 2019 geringer ausfallen? 

a. Es wird um eine detaillierte Auflistung der Differenzbeträge gebeten. 

• Gibt es ein System hinter den Förderungskürzungen, oder wird jeweils auf den Einzelfall 

abgestellt? 

a. Falls eine einheitliche Vorgangsweise vorliegt, wird um eine kurze Erläuterung gebeten.  

Um sämtlichen Frauenberatungseinrichtungen Planungssicherheit zu geben, habe ich sie 

bereits im Jahr 2018 über die ungekürzte Weiterförderung im Jahr 2019 informiert. Es sind 

keine Einsparungen geplant. 

Im Sinne des Regierungsprogramms liegt der Fokus der Frauenprojektförderungen auf 

Beratungs- und Betreuungseinrichtungen, die unmittelbare und konkrete Hilfe für Frauen 

und Mädchen vor Ort anbieten. 

Im Bereich Familien und Jugend sind weder die ressortinternen Budgetplanungen 

abgeschlossen, noch liegen die Förderungsansuchen vollständig vor, weswegen über die 

Förderbeträge im Jahr 2019 noch keine Angaben gemacht werden können. 

Zu den Fragen 5 und 6: 

• Werden die Beträge 2020 geringer ausfallen, als 2019? 

• Werden die Einsparungen (gegebenenfalls) zweckgebunden eingesetzt, oder fließen sie 

zurück ins Budget? 

a. Falls gebunden, für welchen Zweck? 

Da das Bundesfinanzgesetz für das Jahr 2020 erst ausgearbeitet und im Nationalrat 

beschlossen werden muss, können über die Förderbeträge im Jahr 2020 noch keine Angaben 

gemacht werden. 
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